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Mitteilung der Projektleitung „Swisscodes“

Neue Begriffe in den Swisscodes
Zur Zeit werden in der Schweiz die Swisscodes erarbeitet, die als SIA-Normen mit den Nummern 260 bis 267
erscheinen werden. Im Rahmen dieses Prozesses wurde für den Entwurf der Norm SIA 260 "Grundlagen der
Projektierung von Tragwerken" eine erste interne Vernehmlassung durchgeführt. Die Reaktionen lassen in er-
ster Linie Schwierigkeiten mit neu eingeführten Begriffen erkennen. Zur Klärung der Situation möchte die Pro-
jektleitung ihre Überlegungen zu den wichtigsten Neuerungen darlegen.

Überblick

Über die Swisscodes wurde
in tec21 bereits verschie-
dentlich informiert, und an
der SIA/FBH-Informations-
veranstaltung, die im Rah-
men des 16. IVBH-Kon-
gresses am 18. September
2000 in Luzern stattfand,
wurde das Projekt interes-
sierten Fachleuten vorge-
stellt. Zwischenzeitlich ist
die Sachbearbeitung weit
fortgeschritten, und für alle
acht Normteile liegen prak-
tisch fertige Entwürfe vor.
Zur Basisnorm SIA 260
"Grundlagen der Projektie-
rung von Tragwerken" hat
im Frühjahr 2001 eine erste
interne Vernehmlassung
stattgefunden.
Jede neue Norm repräsen-
tiert auf ihrem Gebiet den
Stand von Wissenschaft
und Technik. Entsprechend
dem Fortschritt ist es von
Zeit zu Zeit unumgänglich,
Bewährtes und in der Praxis
Gewohntes neu zu
überdenken. Hiervon sind
auch formale Bestimmun-
gen und begriffliche Festle-
gungen nicht ausgenom-
men. Zur Schaffung von
Klarheit und Transparenz
im Prozess der Projektie-
rung werden in den
Swisscodes, abgestimmt
auf die Eurocodes, neue
Begriffe eingeführt, was -
und dies ist nicht unver-
ständlich - teilweise heftige
Reaktionen ausgelöst hat.
Dieses Ergebnis veranlasst
die Projektleitung dazu,
einzelne, stark kontrovers
diskutierte Begriffe nachfol-
gend zu erläutern.

Nutzungsvereinbarung
und Projektbasis

Grundlegend für eine er-
folgreiche Projektierung ist
es, die Anforderungen an

kalische) werden neu als
Lastfall bezeichnet. Ein

das Projekt klar festzulegen.
Die Anforderungen fallen, je
nach Fragestellung, in den
Zuständigkeitsbereich der
Bauherrschaft oder in den
Verantwortungsbereich des
Projektverfassers. In der
Norm SIA 260 werden als
Grundlagendokumente die
Nutzungsvereinbarung und
die Projektbasis eingeführt:
Die Beschreibung der Nut-
zungs- und Schutzziele
erfolgt in der Nutzungsver-
einbarung, die tragwerks-
spezifische Umsetzung in
der Projektbasis. Von ihrer
Ausrichtung her sind die
beiden Dokumente für das
SIA-Normenwerk neu. Sie
ersetzen den Nutzungsplan
und den Sicherheitsplan. In
heutiger Praxis werden die
Nutzungsanforderungen im
Nutzungsplan und die
Schutz- und Sicherheitsan-
forderungen im Sicherheits-
plan geregelt. Dies ge-
schieht integral und the-
menbezogen für alle das
Projekt und die Projektie-
rung betreffenden Aspekte.
Dabei ist störend und einer
klaren Regelung der Ver-
antwortung abträglich, dass
Nutzungsplan und Sicher-
heitsplan Elemente enthal-
ten, die ausschliesslich in
den Verantwortungsbereich
des Ingenieurs fallen. Als
Beispiele seien die Beweh-
rungsanforderung zur Be-
grenzung der Rissbreiten
oder die Widerstandsbei-
werte zur Gewährleistung
der Tragfähigkeit erwähnt.
Andererseits enthalten die
Dokumente in Bezug auf die
zukünftige Nutzung oder die
Festlegung von Schutzzie-
len oft zu wenig allgemein
verständliche Informationen.
In den Swisscodes bleiben
solche Anforderungen und
Festlegungen nicht uner-
wähnt, sie werden aber neu
geordnet, nicht mehr inte-
gral, sondern gegliedert

gen sowie bauweisenspezi-
fische Reaktionen wie bei-

nach den Verantwortlich-
keiten. Um Missverständ-
nissen vorzubeugen und im
Sinne von mehr Transpa-
renz, erfolgt diese Gliede-
rung mit Hilfe der Nut-
zungsvereinbarung, für die
Stufe Bauherrschaft, und
der Projektbasis, für die
Stufe Projektverfasser.
Beide Dokumente enthalten
Elemente des bisherigen
Nutzungs- und Sicherheits-
plans, es wird jedoch zwi-
schen Bestimmungen un-
terschiedlicher Qualität
differenziert: Die Nutzungs-
vereinbarung enthält über-
geordnete, bauwerksspezifi-
sche, die Projektbasis inge-
nieurtechnische, tragwerks-
spezifische Festlegungen.
Der Gehalt des Nutzungs-
plans und des Sicherheits-
plans geht somit nicht verlo-
ren, die Informationen wer-
den nur der richtigen Stelle
zugewiesen. Ob in der Pro-
jektbasis die sicherheitsre-
levanten Aspekte unter dem
Titel Sicherheitsplan und die
nutzungsrelevanten unter
dem Titel Nutzungsplan
aufgelistet werden, bleibt in
der Norm SIA 260 offen.

Gefährdungsbild und
Nutzungszustand

Die Begriffe Gefährdungs-
bild und Nutzungszustand
sind nicht neu - sie erschei-
nen bereits in der Norm SIA
160 Ausgabe 1989 - ihre
Bedeutung wird aber in der
Praxis unterschiedlich inter-
pretiert. Eine Klärung ist
daher angezeigt.
Ein Gefährdungsbild be-
schreibt eine für den Be-
stand eines Bauwerks kriti-
sche Situation, Umstände
also, die beispielsweise zum
Versagen des Tragwerks
führen können. Mit Gefähr-
dungsbildern wird haupt-
sächlich auf Stufe Entwurf
gearbeitet. Mit der Bemess-
dern wohl überlegt gesche-
hen soll. Es ist nicht von der

ung hat das Gefährdungs-
bild konkret noch nichts zu
tun. Es gibt immer mehrere
Möglichkeiten, einer kriti-
schen Situation (Gefähr-
dungsbild) zu begegnen, die
Bemessung ist nur eine
davon. Entsprechend ist der
Begriff Gefährdungsbild
nicht direkt der Bemessung
zuzuordnen, sondern allge-
mein für die Umschreibung
einer Gefährdung für das
Bauwerk zu verwenden. Es
ist aber selbstverständlich
so, dass gewisse Gefähr-
dungsbilder die Grundlage
für die später folgende Be-
messung darstellen.
Der Bemessung ist neu der
Begriff Bemessungssitua-
tion zugeordnet. Eine Be-
messungssituation um-
schreibt die Gegebenheiten
und Bedingungen, für wel-
che nachzuweisen ist, dass
massgebende Grenzzu-
stände nicht überschritten
werden. Diese Definition ist
eindeutig und präzise und
unterscheidet sich klar von
dem für die allgemeine
Umschreibung einer kriti-
schen Situation verwende-
ten Begriff Gefährdungs-
bild. Der heute in der Praxis
oft verwendete Begriff
"Gefährdungsbild der Be-
messung" wird somit durch
den Begriff Bemessungs-
situation ersetzt.
Die Bemessungssituation
umfasst die Gesamtheit der
Einwirkungen, für die eine
Bemessung durchzuführen
ist. Daraus abgeleitete
Kombinationen von Ein-
wirkungen (in der Regel
mechanische und physi-
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Lastfall beschreibt somit die
für einen bestimmten
Nachweis betrachtete An-
ordnung von Einwirkungen.
Im Gegensatz zu dem in
der Praxis häufig verwen-
deten Begriff – man
spricht beispielsweise vom
Lastfall Wind oder vom
Lastfall Schnee - weist die
Norm dem Lastfall eine
neue Bedeutung zu. Der
Ingenieur wird mit dieser
Änderung wohl keine Mühe
haben. Dem auf Schutz und
Sicherheit bezogenen Ge-
fährdungsbild einerseits
entspricht andererseits der
Nutzungszustand, welcher
die Nutzung resp. die Ge-
brauchstauglichkeit betrifft.
Der Nutzungszustand um-
fasst Gegebenheiten und
Bedingungen während der
geplanten Nutzungsdauer
des Bauwerks. Die Begriffe
Bemessungssituation und
Lastfall haben für die Be-
messung allgemeine Be-
deutung und gelten in glei-
cher Weise auch für den
Nachweis der Ge-
brauchstauglichkeit.

Einwirkungen und
Auswirkungen

Das Begriffspaar Einwir-
kungen/Auswirkungen ist
für die Bemessung von
zentraler Bedeutung. Der
Begriff Einwirkungen ist im
Ingenieurwesen seit länge-
rer Zeit gebräuchlich, der
Begriff Auswirkungen dage-
gen eher neu. Anstelle von
Auswirkung benutzte man
bislang häufig den Begriff
Beanspruchung, was den
als Pendant zu Einwirkung
stehenden Begriff jedoch
nur unvollständig zu um-
schreiben vermag.
Die Bedeutung des Begriffs
Einwirkungen entspricht
dem üblichen Sprachge-
brauch; gemeint sind alle
mechanischen, physikali-
schen, chemischen und
biologischen Einwirkungen
auf ein Tragwerk. Auswir-
kungen sind die Antwort
des Tragwerks auf die Ein-
wirkungen, wobei dies
Spannungen, Schnittgrö-
ssen, Reaktionen, Ver-
schiebungen, Verformun-

spielsweise Risse im Be-
tonbau oder Fäulnis im
Holzbau sein können. So
wie der Begriff Einwirkungen
alle auf ein Bauwerk oder
Tragwerk einwirkenden
Einflüsse umfasst, be-
schreibt der Begriff Auswir-
kungen alle im Tragwerk
erzeugten Reaktionen.
Ob in der Bemessung eine
Bestimmungsgrösse als
Einwirkung oder Auswirkung
zu verstehen ist, hängt
grundsätzlich von der
Schnittführung ab, d.h. von
der Abgrenzung des be-
trachteten Tragwerksmodells
resp. der Systemab-
grenzung. Wird beispiels-
weise bei einem Stützbau-
werk der Baugrund als Teil
des Tragwerks betrachtet
(z.B. in einer FE-Berech-
nung), ist die Sohldrucks-
pannung eine Schnittgrösse
und somit eine Auswirkung,
anderenfalls eine auf den
Baugrund bzw. Das Stütz-
bauwerk wirkende Einwir-
kung. Ein anderes Beispiel
betrifft die Vorspannung:
während die Spannkraft
beim Spannen als Einwir-
kung auf den vom
Spannglied befreiten Stahl-
betonkörper betrachtet wird,
ist die Kraft im Spannglied
beim Nachweis der Tragfä-
higkeit als Auswirkung zu
interpretieren; wiederum ist
die Systemabgrenzung für
die unterschiedlichen Sicht-
weisen verantwortlich.

Schlussbemerkung

Normen repräsentieren
anerkannte Regeln der Bau-
kunde. Sie dienen aber
auch, was sehr wesentlich
ist, der Verständigung.
Letzteres bedingt insbeson-
dere die Verwendung ein-
deutiger Begriffe und eine
gewisse Strenge im Umgang
mit diesen Begriffen. Die
Projektleitung Swiss-codes
ist bestrebt, ein möglichst
konsistentes und kohärentes
Normenwerk zu schaffen,
das hohen Ansprüchen
genügt. Das Einhalten
dieser Zielvorgabe verlangt
unter anderem die
Einführung neuer Begriffe,
was nicht unbedacht, son-

Hand zu weisen, dass neue
Begriffe den Normenbenut-
zer vorerst einmal irritieren.
Ebenso gewiss ist aber,
dass sich der Ingenieur
rasch an die neuen Begriffe
gewöhnen wird, und nicht
zuletzt dürften auch Auf-
traggeber daran interessiert
sein, die oft recht komplexen
Sachverhalte mit klaren und
eindeutigen Begriffe be-
schreiben zu können.

Quelle: Projektleitung
Swisscodes www.sia.ch
vom 25.Juni 2001
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